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Nichtformulierte Initiative (Gemeindeinitiative) über den Ausgleich der 
Sozialhilfekosten «Ausgleichsinitiative» (Nr. 2015/205) 
Bericht Stadtrat zum Postulat «Gemeindeinitiative für eine fairere  
Verteilung der Sozialhilfekosten unter den Gemeinden» von Lisette 
Kaufmann der Grünen Fraktion und Patrick Mägli der SP-Fraktion  
(Nr. 2015/178)  
 
 
 

Kurzinformation Aufgrund der stetigen Zunahme der Sozialhilfekosten sind gewisse 
Gemeinden an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ge-
langt. Als Gründe für die überproportionale finanzielle Belastung ei-
niger Gemeinden aufgrund der grossen Zunahme von Sozialhil-
febezügerinnen und -bezüger sind die Zentrumsfunktion der be-
troffenen Gemeinde, deren Anonymität (Gemeindegrösse), die An-
schlüsse an den Öffentlichen Verkehr, das Vorhandensein bisheri-
ger Bezügerinnen und Bezüger (Vernetzung), ein hoher Ausländer-
anteil sowie das Vorhandensein von günstigem Wohnraum zu nen-
nen. Diese Faktoren können durch die Gemeinden nicht beeinflusst 
werden.  

Die vorliegende Gemeindeinitiative, genannt «Ausgleichsinitiative», 
sieht im Wesentlichen vor, 70% der Nettosozialhilfekosten aller 
Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft in einem Pool zusam-
menzufassen. Dieser Betrag soll auf alle Gemeinden nach der Ein-
wohnerzahl verteilt werden. Die übrigen 30% tragen die Gemeinden 
nach der geltenden Regelung gemäss dem Wohnsitz der Sozialhil-
febezügerinnen und -bezüger.  

Damit das Geschäft weiterhin von den Gemeinden (im Rahmen des 
Möglichen) gesteuert wird, wird ein grosser Teil (30%) nicht umver-
teilt und die internen Verwaltungsaufwendungen bleiben ebenfalls 
bei den Gemeinden. Zudem tragen alle Gemeinden neu einen ge-
wissen Aufwand pro Einwohner. Damit werden keine falschen An-
reize gesetzt. 

  



 

 

Anträge 1. Der Einwohnerrat beschliesst, die nichtformulierte Gemeindein-
itiative betreffend Ausgleich der Sozialhilfekosten «Ausgleichsin-
itiative» gemäss § 49 der Verfassung des Kantons Basel-
Landschaft in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Ziff. 17 des Gemein-
degesetzes (Initiativtext im Anhang) zu unterstützen.  

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die Initiative notwendigenfalls zu-
rückzuziehen.  

3. Federführende Gemeinde ist die Gemeinde Grellingen.  

4. Der Einwohnerrat schreibt das Postulat Nr. 2015/178 als erfüllt 
ab.  

 
Liestal, 20. Oktober 2015  

  Für den Stadtrat Liestal 

 Der Stadtpräsident  Der Stadtverwalter 

 Lukas Ott  Benedikt Minzer 

 

 
 

DETAILINFORMATIONEN 
 
 
1. Ausgangslage  

 
Im Kanton Basel-Landschaft haben die Sozialhilfekosten in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen. Diese Entwicklung hat sich in mehreren Gemeinden derart akzentuiert, dass 
die Gemeindebudgets aufgrund der hohen Sozialhilfekosten kaum oder nicht mehr ausge-
glichen gestaltet werden können.  
 
Gemäss den Ausführungen des Statistischen Amts des Kantons Basel-Landschaft hat die 
Zahl der Sozialhilfebezüger im Jahre 2014 im Vergleich zum Vorjahr zum sechsten Mal in 
Folge zugenommen. Sie stieg um 373 auf 7552 Personen. Die Bezirke Liestal, Sissach, und 
Waldenburg verzeichneten sogar eine prozentuale Zunahme der unterstützten Personen 
von je rund 10%. Am stärksten in die Zahl der unterstützten Personen im Bezirk Laufen an-
gestiegen mit einer Zunahme von über einem Drittel.  
 
Verschiedene Gründe führen zu einer Ballung der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger an 
einem Ort respektive in einer Gemeinde. Besonderes erwähnenswert sind die Zentrums-
funktion der betroffenen Gemeinde, deren Anonymität (Gemeindegrösse), die Anschlüsse 
an den Öffentlichen Verkehr, das Vorhandensein bisheriger Bezügerinnen und Bezüger 
(Vernetzung), ein hoher Ausländeranteil sowie das Vorhandensein von günstigem Wohn-
raum. Diese Einflussfaktoren sind durch die Gemeinden nicht steuerbar. Grundsätzlich kön-
nen die Gemeinden auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, welche einen Ein-
fluss auf die Höhe der Anzahl Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger haben, nicht steuern 
(Verfassung des Arbeitsmarkts, Migration, wirtschaftliche Verfassung eines Landes, etc.).  
 
Es sind nicht alle Gemeinden im Kanton in gleichem Masse von der Zunahme der Bezüge-
rinnen und Bezüger und damit verbunden den finanziellen Aufwendungen betroffen. Inner-
halb des Kantons Basel-Landschaft gibt es erhebliche Unterschiede (Quelle: Publikation 



 

 

«Sozialhilfefälle nehmen weiter zu» des Statistischen Amts des Kantons Basel-Landschaft 
Nr. 03/2015 vom September 2015):  
 

Kennzahlen der Sozialhilfe nach absteigendem Nettoaufwand  
pro Einwohner 20141 

Kanton, 
Gemeinde 

Unterstützte 
Personen 

Sozialhilfequote 
in % 

Nettoaufwand 
pro Einw. in 
Fr. 

Ganzer Kan-
ton 

7'572 2.7 212 

Grellingen 73 4.1 564 

Liestal 780 5.6 474 

Pratteln 773 5.0 455 

Allschwil 686 3.4 320 

Waldenburg 64 5.4 308 

Laufen 207 3.9 298 

Frenkendorf 233 3.6 287 

Füllinsdorf 213 4.9 285 

Oberdorf 89 3.8 282 

Binningen 526 3.5 263 

Hölstein 63 2.7 257 

Niederdorf 58 3.4 256 

Münchenstein 451 3.9 255 

Birsfelden 374 3.7 250 

Muttenz 465 2.7 234 

Reigoldswil 66 4.2 213 

Zwingen 81 3.7 212 

Oberwil 323 3.0 208 

Reinach 442 2.3 187 

Ettingen 100 2.1 178 

Arlesheim 200 2.2 173 

Therwil 195 2.0 149 

Bubendorf 111 2.5 148 

Lausen 126 2.5 138 

Bottmingen 106 1.7 133 

Sissach 79 1.2 80 

Aesch 155 1.5 74 

Gelterkinden 149 2.6 8 

Übrige 592 1.1 69 
1 Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern und mindestens 50 unterstützten 
Personen im Jahr 2014. Nettoaufwand: Bruttoaufwand abzüglich Rückerstat-
tungen, provisorische Daten. 

 
 

2. Entwicklung des finanziellen Aufwands und der Fallzahlen in der Stadt Liestal  
 
Die Entwicklung des finanziellen Aufwandes für die Sozialhilfe der Stadt Liestal präsentiert 
sich wie folgt (Rechnungen 2010–2014):  



 

 

 



 

 

 
Die Entwicklung der Fallzahlen der Stadt Liestal im Vergleich zum Kanton Basel-Landschaft 
über die letzten fünf Jahre (Quelle: Bundesamt für Statistik, Sozialhilfestatistik, Auswertung 
Gemeinde Liestal) stellt sich folgendermassen dar :  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
  Liestal BL Liestal BL Liestal BL Liestal BL Liestal BL  

Fälle / Dossiers 320 –  352 3'826 381 4'154 410 – 466 4'568 

Unterstützte Perso-
nen 

541 –  577 6'356 621 6'878 672 – 780 7'572 

Quote (Personen im 
Verhältnis zu Ein-
wohnerzahl in %) 

4.0 –  4.2 2.3 4.6 2.5 4.9 – 5.6 2.7 

 
 

3. Lösungsvorschlag  
 
Die Gemeinden Grellingen, Liestal, Laufen, Hölstein, Waldenburg, Niederdorf und Langen-
bruck (und allenfalls weitere) beabsichtigen, ihren Gemeindeversammlungen respektive 
dem Einwohnerrat eine Gemeindeinitiative vorzulegen, welche einen besseren Ausgleich 
der Sozialhilfekosten unter den Gemeinden anstrebt. Zur Erhebung der Initiative braucht es 
die Mitwirkung von mindestens fünf Gemeinden.  
 
Die vorliegende Gemeindeinitiative, genannt «Ausgleichsinitiative», sieht im Wesentlichen 
vor, 70% der Nettosozialhilfekosten aller Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft in ei-
nem Pool zusammenzufassen. Dieser Betrag soll auf alle Gemeinden nach der Einwohner-
zahl verteilt werden. Der Kanton ist an der Alimentierung dieses Pools nicht beteiligt. Die 
übrigen 30% tragen die Gemeinden nach der geltenden Regelung gemäss dem Wohnsitz 
der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger. Die übrigen kantonalen Zahlungen, insbesonde-
re Ergänzungsleistungszahlungen, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Unter Netto-
sozialhilfekosten verstehen die Initianten die Bruttoaufwendungen für Unterstützungen ge-
mäss Sozialhilfegesetz abzüglich geleisteter Zahlungen Dritter an die Gemeinden (u.a. 
Rückerstattungen sowie Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe).  
 
 

4. Argumente, welche für diesen Vorschlag sprechen 
 
 Die gesetzlichen Grundlagen für die Sozialhilfe gibt der Kanton vor. Das Geschäft sollte 

aber durch die Gemeinde gesteuert werden. Damit wird das Aequivalenzprinizp ver-
letzt, welches vorsieht, dass eine Aufgabe von einer einzigen zuständigen Stelle gere-
gelt wird. Eine einheitliche Steuerung des Geschäfts ist derart nicht möglich. Die Ge-
meinden haben die finanziellen Auswirkungen zu tragen, ohne dass sie die Rahmen-
bedingungen setzen könnten. Durch diese Diskrepanz ist es den Gemeinden nicht 
möglich, das Geschäft eigenständig zu führen und sich die zweckmässigen Vorschrif-
ten auch selber zu geben. 
 



 

 

 Um die finanziellen Schwierigkeiten etwas dämpfen zu können, können die betroffenen 
Gemeinden gar nichts anderes machen, als einen Teil der Kosten nach der Bevölke-
rung über den Kanton zu verteilen.  
 

 In den Sozialhilfekosten gemäss der Initiative sind ausdrücklich keine Aufwendungen 
enthalten, welche die Verwaltung zur Steuerung und Bearbeitung des Geschäfts benö-
tigt. Die Effizienz und Wirksamkeit der eigenen Geschäftssteuerung bleibt Gemeinde-
angelegenheit. 
 

 Damit das Geschäft weiterhin von den Gemeinden (im Rahmen des erwähnt Mögli-
chen) gesteuert wird, wird ein grosser Teil (30%) nicht umverteilt und die internen Ver-
waltungsaufwendungen bleiben ebenfalls bei den Gemeinden. Dieser Mechanismus 
führt dazu, dass nur die extremsten Spitzen der Belastung gebrochen werden.  
 

 Nicht nur heute stark belastete Gemeinden profitieren von einer gewissen Entlastung. 
Das Vorgehen dient auch kleineren Gemeinden, die unmittelbar aufgrund von ein zwei 
«teuren» Fällen an ihre finanziellen Grenzen stossen (z.B. Zuzug einer grossen, unter-
stützungsbedürftigen Familie). 
 

 Die Idee, gewisse Lasten auf alle Gemeinden zu verteilen, ist ein Grundprinzip des 
Staatswesens. So zahlen etwa auch alle Steuerzahler an den Ausbau von Strassen 
oder anderen Infrastrukturprojekten, um den Gesamtkanton sowie die Gemeinden 
handlungsfähig zu halten.  

 
 

5. Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden im Kanton  
 
Die Umsetzung dieser Lösung führt zur Verlagerung eines Teils der Sozialhilfekosten (70%) 
auf die Gemeinden nach Bevölkerungszahl. Das heisst, jede (auch entlastete) Gemeinde, 
wird durch die Umverteilung auch zu einer Trägerin eines Teils der Lasten, indes nach ei-
nem anderen Schlüssel (Zahlenquelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft) 
(Die Tabelle respektive die Spalten inkl. Kontonummern folgen dem Aufbau des Initiativ-
texts und sind von links nach rechts zu lesen):  
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

6. Termine 
 
Bis Ende Jahr werden den Gemeindeversammlungen respektive den Einwohnerräten der 
Initiativgemeinden entsprechende Vorlagen vorgelegt, da für die Erhebung einer 
Gemeindeinitiative die Gemeindeversammlung oder das Parlament zuständig ist.  
 
Gemäss § 78 des Gesetzes über die politischen Rechte werden nichtformulierte Begehren 
innert 2 Jahren dem Volk zur Abstimmung vorgelegt, wenn der Landrat sie in der Sache 
ablehnt. Hat das Volk oder der Landrat beschlossen, dem Begehren Folge zu geben, so 
arbeitet der Landrat innert 2 Jahren eine entsprechende Vorlage zuhanden des Volkes aus. 
Der Landrat bestimmt die Stufe der Verfassung oder des Gesetzes. Der Landrat kann 
jedem Begehren einen Gegenvorschlag gegenüberstellen.  
 
 

7. Initiativtext  
 
 
Nichtformulierte Initiative über den Ausgleich der Sozialhilfekosten «Ausgleichsinitiative» 
gemäss § 49 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 und § 65 des 
Gesetzes über die politischen Rechte vom 7. September 1981  
 
Die Einwohnergemeinden xy (im Folgenden: Initiativgemeinden) beantragen dem Landrat, eine Ge-
setzesvorlage auszuarbeiten, welche die nachstehenden Punkte beinhaltet:  
 

 Die Nettosozialhilfekosten der Einwohnergemeinden im Sinne dieser Initiative sind die Bruttoauf-
wendungen für Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz (vgl. Konto Nrn. 5720 und 5722 der 
funktionalen Gliederung) abzüglich der geleisteten Zahlungen Dritter an die Gemeinden (u.a. 
Rückerstattungen [Konto Nrn. 5720 und 5722] sowie Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe, vgl. §§ 
10, 12 und 15 des Finanzausgleichgesetzes vom 25. Juni 2009 und § 10 der Finanzausgleichs-
verordnung vom 15. Dezember 2009 [Konto Nr. 9300.4621]).  

 70% der Nettosozialhilfekosten aller Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft werden in einem 
Pool zusammengefasst. Dieser Betrag wird auf alle Gemeinden nach der Einwohnerzahl verteilt. 
Die übrigen 30% tragen die Gemeinden nach der geltenden Regel gemäss dem Wohnsitz der 
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger und allfälligen gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen.  

 Die übrigen kantonalen Zahlungen (insbesondere Ergänzungsleistungszahlungen) sind von die-
ser Verteilung nicht betroffen.  

 Die Gemeinden organisieren die administrative Umsetzung dieser Vorschriften selber. Das Stati-
stische Amt und das Kantonale Sozialamt unterstützen die Gemeinden dabei.  

 
Rückzugsklausel  
Die Gemeinderäte der Gemeinden xy sind ermächtigt, die Initiative zurückzuziehen. 
 
Federführende Gemeinde  
Die federführende Gemeinde ist Grellingen.  
 
Gemeindebeschlüsse 
Die Gemeindeinitiative wurde gemäss § 47 Abs. 1 Ziff. 17 des Gesetzes über die Organisation und 
die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970 von folgenden Gemeinden beschlossen: 
 
1. Gemeinde ... Beschluss des Einwohnerrats/der Gemeindeversammlung vom ....  
2.   
3.   

 
***** 


